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Planegg, 03.02.2023 
Infoschreiben zur Beantragung der Vereinspauschale 2023 
 
Liebe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Vereinen des Bayerischen Skiverbandes, 
 
nachdem uns bewusst ist, dass die Beantragung der Vereinspauschale für Euch ein wertvoller 
Bestandteil zur Finanzierung ist und in den vergangenen Wochen einige Rückfragen dazu bei uns 
ankamen, möchten wir Euch gerne ein paar Informationen zur Beantragung an die Hand geben.   
 
Durch die Aufnahme der skispezifischen DOSB-Lizenzen in die Liste der anerkannten förderfähigen 
Lizenzen in Bayern, sind alle vom DSV ausgestellten DOSB-Lizenzen im Breiten- sowie Leistungssport, 
vom Trainer-C bis Trainer-A bezuschussungsfähig.  
 

Breitensport Leistungssport 
 

• T-C/B, T-B/B, T-A/B > Ski- und Schneesport > Alpin   

• T-C/B, T-B/B, T-A/B > Ski- und Schneesport > Nordic / Skilanglauf  

• T-C/B > Ski- und Schneesport > Nordic Walking   

• T-C/B > Ski- und Schneesport > Ski Inline   

• T-C/B, T-B/B, T-A/B > Ski- und Schneesport > Skitour  

• T-C/B, T-B/B, T-A/B > Ski- und Schneesport > Snowboard   

• T-C/B, T-B/B, T-A/B > Ski- und Schneesport > Telemark 

 

• T-C/L, T-B/L, T-A/L > Ski- und Schneesport > Biathlon  

• T-C/L, T-B/L, T-A/L > Ski- und Schneesport > Ski Alpin  

• T-C/L, T-B/L, T-A/L > Ski- und Schneesport > Ski Freestyle 

• T-C/L, T-B/L, T-A/L > Ski- und Schneesport > Ski Nordisch  

• T-C/L, T-B/L, T-A/L > Ski- und Schneesport > Snowboard 

 

 
Eine Liste aller anerkannten Trainer-/Übungsleiterlizenzen nach den Sportförderrichtlinien (Nr. 
5.1.6.2) findet Ihr auf der Website des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/lizenzliste_stand_19.12.2022.pdf  
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Nachdem bei den DOSB-Lizenzen lediglich die höchste Ausbildungsstufe einer Disziplin im Breiten- 
bzw. Leistungssport ausgestellt wird, reicht es aus, wenn Ihr diese zur Beantragung einreicht. Eine 
A-Lizenz wird dabei höher bewertet, als eine C-Lizenz.  

• Eine C-Lizenz wird mit 650 Fördereinheiten,  

• eine B-Lizenz mit 975 Fördereinheiten und   

• eine A-Lizenz mit 1300 Fördereinheiten bewertet. 
Die Fördereinheit berechnet sich aus dem Haushaltsbetrag des Freistaats für die Vereinspauschale 
dividiert durch die Gesamtzahl der gemeldeten Mitgliedereinheiten der Vereine in Bayern. 
Genaueres zur Berechnung findet Ihr auch unter: 
https://www.stmi.bayern.de/sug/sport/foerderung/vereinspauschale    
 
Die Fördereinheiten der C-Lizenzen können ebenfalls der o.g. Liste, auf S. 4 entnommen werden 
(lfd. Nr. 152/153/157-159/162/165-169, letzte Spalte):  

Die Fördereinheiten der B-/ und A-Lizenzen auf S. 7 (lfd. Nr. 1, ebenfalls letzte Spalte):  

 

 
Damit sichergestellt werden kann, dass Lizenzen lediglich über einen, max. zwei Vereine 
eingereicht werden, ist neben der Lizenz auch eine sog. Lizenzinhabererklärung einzureichen. Die 
Lizenzinhabererklärung findet Ihr unter: 
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/erkl%C3%A4rung_lizenzinhaber_2023ff.pdf  
 
Wird die Lizenz über zwei Vereine eingereicht, müssen beide Vereine in der Erklärung aufgeführt 
werden. Die staatliche Förderung wird in diesem Fall auf die beiden Vereine gleichmäßig aufgeteilt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hinweis: Die Erklärung in der Lizenzinhabererklärung "Ich erkläre ausdrücklich, dass die oben 
angegebene Lizenz bei keinem weiteren Verein eingereicht wird." ist unabhängig davon, ob die 
Lizenz bei einem oder zwei Vereinen eingereicht werden soll, anzukreuzen (Pflichtfeld). 
 

https://www.stmi.bayern.de/sug/sport/foerderung/vereinspauschale
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/erkl%C3%A4rung_lizenzinhaber_2023ff.pdf
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Zusätzliche Angabe bei der Einreichung einer B-bzw. C-Lizenz:  
 
Nachdem die B- und C-Lizenz zum Erwerb einer 
höherwertigeren Lizenz berechtigen, muss der 
Lizenzinhaber zudem bestätigen, dass ausschließlich 
die höchstwertige Lizenz einer Ausbildungsrichtung 
geltend gemacht wird. Im Gegenzug wurden die 
Punktwerte in der Lizenzliste angepasst. 
 
Beispiel: Liegt dem Lizenzinhaber bei der Beantragung der B-Lizenz noch eine gültige C-Lizenz vor, 
muss er bestätigen, dass die zugrundeliegende C-Lizenz nicht ebenfalls zur Bezuschussung 
eingereicht wird.   
 
Hinweis: Bei einer Einreichung einer A-Lizenz ist ein Ankreuzen dieser Erklärung nicht erforderlich 
ist, da die A-Lizenz (als höchstwertige Lizenz) im Rahmen der Vereinspauschale nicht als 
grundständige Lizenz anzusehen ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ihr habt keine gültige DOSB-Lizenz vorliegen?  
 
Den Antrag zur Ausstellung der DOSB-Lizenz findet Ihr hier: 
https://www.deutscherskiverband.de/ausbildung_dsv-card_lizenz_antrag_de.html  
Nach Antragseingang wird dieser mit einer Bearbeitungszeit von 2-3 Wochen bearbeitet und die 
Lizenz nach erfolgreicher Prüfung der Verlängerungskriterien ausgestellt und per Post an den 
Lizenzinhaber verschickt.  
 
Dieses Schreiben ist mit dem Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
abgestimmt, die uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen bestätigt haben.  
 
Bei Rückfragen könnt Ihr Euch jederzeit bei uns melden.  
 
Viele Grüße,  
Eure DSV-Geschäftsstelle  
 
Deutscher Skiverband 
 

 
Carolin Heuberger  
DSV-Sportentwicklung und Bildung 

Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Lizenzen:  
 
Zur Beantragung der Vereinspauschale muss die Lizenz in der o.g. Liste aufgeführt sein. Sie kann 
berücksichtigt werden, wenn sie im Förderjahr im Sportbetrieb des jeweiligen Vereins eingesetzt werden 
soll. Hierzu muss die Lizenz im Förderjahr (2023) zumindest teilweise gültig sein.  
Lizenzen, die zum 31.12.2022 ausgelaufen sind, können dabei nicht mehr berücksichtigt werden.  

https://www.deutscherskiverband.de/ausbildung_dsv-card_lizenz_antrag_de.html

